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Landkreis Ebersberg Ebersberg, 26.06.2014 
Az. 2 Zuständig: Frau Stefanie Geisler,  08092-823-205 

Vorgesehene Beratungsreihenfolge 
SFB-Ausschuss am 09.07.2014, Ö 

Vorstellung der Tätigkeit der Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit im 
Landkreis Ebersberg 

Anlagen: 

Unterbringungsmöglichkeiten von Obdachlose in Gemeinden des Landkreises 
Aktueller Tätigkeitsbericht 

Sitzungsvorlage 2014/2157 

I. Sachverhalt: 

Diese Angelegenheit wurde bereits behandelt im 
Sozialhilfeausschuss vom 24.06.2003 

Kreisausschuss vom 27.03.2006  

 
Mit Beschluss des Sozialhilfeausschusses des Landkreises Ebersberg vom 24.06.2003 wur-
de die Verwaltung beauftragt, die vertraglichen Voraussetzungen für die Schaffung der 
„Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit“ zu schaffen. Seit 01.01.2004 steht die 
Fachstelle unter der Leitung des Diakonischen Werkes Rosenheim. Seit Beschluss des 
Kreisausschusses des Landkreises Ebersberg vom 27.03.2006 wird das Projekt als dauer-
hafte freiwillige Leistung und Institution im Landkreis geführt und gilt als herausragendes 
Beispiel für die interkommunale Zusammenarbeit der Kommunen. 
 
Auch wenn die Obdachlosenunterbringung eine zentrale Aufgabe der Kommunen ist und 
diesen damit die Präventionsarbeit obliegt, leistet die Fachstelle einen wichtigen Baustein in 
der Beratungs- und Vermittlungstätigkeit im Landkreis Ebersberg und ist ein wertvoller Part-
ner im Beratungsnetzwerk. 
 
Das Problem des sehr knappen bezahlbaren Wohnraums wurde von der Kreispolitik als 
Handlungsfeld im Jahr 2013 erkannt und es wird gerade an der Umsetzung des Zieles 
„1.000 neue Sozialwohnung in 10 Jahren“ gearbeitet. Der Arbeitskreis „Wohnungsnot und 
Wohnungswesen“ regte auch den Tätigkeitsbericht in den Kreisgremien an. Der Arbeitskreis 
wird sich auch mit dem Thema „Obdachlosenunterbringung“ beschäftigen. 
 
Der SFB-Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten. 

 

Auswirkung auf Haushalt: 

Jährlicher Projektzuschuss von derzeit 63.600 € 
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II. Beschlussvorschlag: 

Keiner 

 

gez. 
 
 
Stefanie Geisler 
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